
 

 

Abstimmungsergebnis vom 25. September 2022 
 
Abstimmung über den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Ge-
meinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Geroldswil, 
Hüttikon, Oetwil an der Limmat, Otelfingen und Weiningen und dem 
Kanton Zürich (Staatswald Katzensee) über die Gründung der «Forstbe-
trieb Altberg-Lägern GmbH» und die Ausgliederung der Waldpflege und 
der Revieraufgaben 
 
Zahl der Stimmberechtigten  1’005 
Total der eingegangenen Stimmzettel  562 
Stimmbeteiligung  55.92% 
 
In Betracht fallende Stimmzettel 562 
 
Ja 492 
Nein 62 
Leer 8 
Ungültig 0 
 
Der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen den Gemeinden Boppelsen, 
Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Geroldswil, Hüttikon, Oetwil an der 
Limmat, Otelfingen und Weiningen und dem Kanton Zürich (Staatswald 
Katzensee) über die Gründung der «Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH» 
und die Ausgliederung der Waldpflege und der Revieraufgaben ist ange-
nommen. 
 
Gegen diese Abstimmung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstr. 24, 8157 Dielsdorf wegen Verletzung 
von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Re-
kurs in Stimmrechtssachen erhoben werden. Im Übrigen kann innert 30 Ta-
gen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m § 19b Abs. 2 lit. c 
VRG sowie § 20 Abs. 1 VRG).  
 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des 
Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssa-
chen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offen-
sichtlich aussichtslos ist. 

 

8113 Boppelsen, 30. September 2022 Gemeinderat Boppelsen 

 

 

 

 


